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Bern Könizer Superdirektor
Christian Burren (SVP) sichert sich
diewichtigste Direktion. 19

Simon Thönen

Es sind gute Nachrichten für Hunderte
von Besitzern von Solaranlagen im Ver-
sorgungsgebiet der BKW – wenn auch
vorerst bloss auf dem Papier: Der Bun-
desrat hat Anfang November in der
Energieverordnung neu geregelt, wie
viel die Elektrizitätswerke den Besitzern
von Photovoltaikanlagen für den Solar-
strom bezahlen müssen, den diese ins
Stromnetz einspeisen. Die BKW müsste
demnach privaten Solarstromproduzen-
ten ab Neujahr rund doppelt so viel für
ihren Sonnenstrom bezahlen.

Die Neuregelung der sogenannten
Rückliefertarife wirkt sich auf die BKW
und die Solaranlagenbesitzer in ihrem
Gebiet besonders stark aus. Denn die

BKW hat per 1. Januar 2017 den Tarif für
privaten Solarstrom drastisch von 11,5
auf 4 Rappen pro Kilowattstunde (kWh)
gekürzt – mit der Begründung, dies ent-
spreche dem Strompreis auf dem freien
Markt. Laut der neuen Verordnungmüs-
sen die Elektrizitätswerke sich bei dem
Preis, den sie privaten Solarproduzen-
ten bezahlen, an den Kosten orientie-
ren, die ihr eigener Strommix ausmacht.
Als Referenz könne – mit gewissen Ab-
strichen – der jeweilige Tarif in der
Grundversorgung gelten. Kurz: Die BKW
müsste den Solarproduzenten etwa so
viel bezahlen, wie sie ihnen umgekehrt
als Arbeitspreis für gelieferten Strom
verrechnet. Das wären ( je nach Kunden-
kategorie) geschätzt zwischen 7 und 9
Rappen pro kWh – rund doppelt so viel
wie heute (siehe Text unten Mitte).

BKW prüft vorerst Rechtslage
Doch die BKWwill sich auf Anfrage nicht
festlegen. «Wir können zur Höhe der
Rückspeisetarife noch nicht Stellung
nehmen», sagt Sprecher Tobias Fässler.
«Wir analysieren die Ausgangslage nach
der Publikation der neuen Verordnung
noch.» Dies obwohl die Verordnung be-
reits am 1. Januar 2018 in Kraft tritt. Laut
Fässler hat die BKW ein bisschen mehr
Zeit, «da die Rückspeisetarife quartals-
weise abgerechnet werden». Es könnte
also bis Ende März 2018 dauern, bis die
BKW entscheidet.

In vorsichtiger Wortwahl umschreibt
Fässler, was die BKW prüfen will: «Wir
sehen einen möglichen Widerspruch
zwischen der Verordnung und dem

Energiegesetz. Das müssen wir vertieft
klären.» Er verweist darauf, dass im Ge-
setzesartikel die «vermiedenen Kosten
des Netzbetreibers für die Beschaffung
gleichwertiger Elektrizität» massgebend
seien. Diesen Gesetzesartikel hatte die
Elektrizitätswirtschaft schon in der Ver-
nehmlassung zur Verordnung so inter-
pretiert, dass für Solarstrom nur so viel
bezahlt werden müsse wie für Grau-
strom an der Börse. Doch der Bundesrat
hat mit der Verordnung, welche das am
21. Mai 2017 vom Volk angenommene
Energiegesetz präzisiert, anders ent-

schieden. Im Klartext bedeutet die Stel-
lungnahme der BKW, dass sie prüft, ob
es rechtliche Möglichkeiten gibt, die So-
lartarife doch nicht anzuheben – sich
aber noch nicht entschieden hat.

Solarverbände suchen Gespräch
Seitens der Solarverbände möchte man
langwierige Konflikte vor Gericht mög-
lichst vermeiden. «Wir werden in den
nächsten Wochen das Gespräch mit der
BKW suchen», sagt David Stickelberger
von Swissolar. Das Ziel sei «eine vernünf-
tige und einvernehmliche Lösung».

Auch der Verband unabhängiger Ener-
gieproduzenten (Vese) will mit der BKW
in Dialog treten. «Wir gehen davon aus,
dass die Rückliefertarife der BKWmit In-
krafttreten der neuen Verordnung signi-
fikant steigen werden», sagt Präsident
Walter Sachs. Klar ist, dass die BKW eine
Schlüsselrolle spielt, weil sie für Solar-
strom rekordtiefe Preise zahlt. Sollte sie
diese nun nicht erhöhen, könnte das
Signalwirkung auch für andere Elektrizi-
tätswerke in der Schweiz haben. Falls
eine einvernehmliche Lösung scheitere,
«bleibt nur die rechtliche Klage eines
Solarstromproduzenten», sagt Stickel-
berger.

Im Grossen Rat hat bereits vor der
neuen Verordnung eine deutliche Mehr-
heit von links bis rechts die BKW aufge-
fordert, die Solartarife wieder anzuhe-
ben. SVP-Grossrat Hans Jörg Rüegsegger
hat als Präsident der Berner Bauern
auch die Landwirte im Blick, die in die
Solarenergie investiert haben. Er erwar-
tet nun von Energiedirektorin und BKW-
Verwaltungsrätin Barbara Egger (SP)
und BKW-Verwaltungsratspräsident Urs
Gasche, «dass sie die Interessen der Bür-
ger dieses Kantons im BKW-Verwal-
tungsrat wahrnehmen und durchset-
zen». Er prüft auch, ob er nächste Wo-
che bei der Debatte zum BKW-Beteili-
gungsgesetz einen Antrag zu den Solar-
tarifen stellen will. Denn: «Es geht nicht
an, dass man die Kleinen hängen lässt,
die sich im guten Glauben finanziell für
die Energiewende engagiert haben.»

Drohender Streit um tiefe Solarpreise
Die BKW müsste Privaten ab 2018 rund doppelt so viel für ihren Solarstrom bezahlen – so will es die neue
Energieverordnung. Doch die BKW gibt sich bedeckt. Die Solarlobby setzt vorerst auf den Dialog.

Für Solarstrom von den Dächern von Privaten müsste die BKW ab Neujahr rund doppelt so viel bezahlen. Foto: Urs Jaudas (Archiv)

Gewerbsmässiger Betrug: So
sieht es auch das Obergericht.
Es glaubte dem Partyliebling
nicht, dass er die Gelder der
Kunden anlegen wollte, um
deren Vermögen zu mehren.

Markus Dütschler

Wenn der heute 50-jährige Mann an
einer Party auftauchte, war die Stim-
mung gut. Auch bei Botschaftsempfän-
gen war der witzige und geistreiche Kul-
turkenner ein gern gesehener Gast. In
diesem gediegenen Milieu lernte er die
künftigen Opfer seiner Betrügereien ken-
nen. Die Geschädigten sagten im Verlauf
der Ermittlungen aus, er habe sich als

Erbe eines grossen Vermögens samt Lie-
genschaften und als Kunstbesitzer ausge-
geben und Fotos von seiner angeblichen
Luxuswohnung am Zürichberg herum-
gezeigt. Laut Anklage war der in Bern
Wohnhafte mittellos, hoch verschuldet
und unterstützungsbedürftig.

«Kunden über Risiken im Bild»
Der Angeschuldigte bestritt jegliche Be-
trugsabsicht, sowohl vor dem Regional-
gericht Bern-Mittelland im Sommer 2016
als auch gestern vor dem bernischen
Obergericht. Die Interessenten seien auf
ihn zugekommen und hätten ihr Geld
bei ihm anlegen wollen. Er habe sie über
die Risiken aufgeklärt und die Gelder –
darunter sechsstellige Summen – tat-
sächlich angelegt, um für die Kunden
einen «Mehrwert» zu erreichen. Er ver-

mochte jedoch der Strafkammer unter
dem Vorsitz von Oberrichter Samuel
Schmid nicht plausibel zu erklären, wo
er das Geld platziert hat, auch als
Schmid ihn verbal in die Zange nahm. Es
gebe dafür verschiedene Möglichkeiten,
sagte der Angeschuldigte nur vage.

Staatsanwältin Gabriela Mutti legte in
ihrem Plädoyer dar, wie es nach ihrer Er-
kenntnis abgelaufen ist. Die Bankaus-
züge zeigten, dass der Angeschuldigte
mit dem Geld seinen aufwendigen Le-
bensstil finanziert habe und immer stär-
ker in einen Schuldensog geraten sei.
Wenn die Opfer unruhig geworden
seien, habe er sie mit Teilzahlungen be-
sänftigt, oft mit Geld von anderen «An-
legern». So habe er quasi ein Loch ge-
stopft und ein neues aufgerissen. Sein
Lebensstil habe auf diesem Handeln ge-

fusst, weshalb es gewerbsmässiger Be-
trug sei. Er habe weiter Urkundenfäl-
schung begangen, indem er den Opfern
selbst fabrizierte Dokumente mit der an-
geblichen Performance ihrer Anlagen
präsentierte. Dieses Lügengebäude hät-
ten die Geldgeber, die ihm vertrauten,
nicht durchschauen können.

«Naive, unvorsichtige Opfer»
Der Verteidiger Florian Kaufmann sah
dies naturgemäss anders und stellte die
Opfermitverantwortung in den Mittel-
punkt. Wer einem anderen ohne die ge-
ringsten Sicherheiten oder kritische Fra-
gen freiwillig so viel Geld überlasse,
handle fahrlässig und naiv. Oft vergäs-
sen Geldgeber ob der Aussicht auf gute
Renditen jegliche Vorsicht. Sein Man-
dant sei kein Betrüger, sondern habe die

ausstehenden Beträge stets anerkannt
und versprochen, sie zurückzuzahlen.
Für Geldforderungen seien im Übrigen
Zivilgerichte zuständig. Sein Mandant
verfüge über ein Aktienpaket, mit dessen
Verkauf alle Ausstände beglichenwerden
könnten, sodass gar kein Schaden vor-
liege. Vor Gericht war der Wert des Pa-
kets einer nicht kotierten Firma umstrit-
ten. Für die 70-tägige Untersuchungshaft
verlangte der Anwalt eine Entschädi-
gung. Der Angeschuldigte sagte, er
schlage sich derzeit mit bescheiden ent-
löhnten Gelegenheitsjobs durch.

Die Vorinstanz hatte ihn wegen ge-
werbsmässigen Betrugs und Urkunden-
fälschung zu 30Monaten Freiheitsstrafe
verurteilt, 12 davon unbedingt. Das
Obergericht bestätigte dieses Urteil ges-
tern vollumfänglich.

Der Broker schaffte keinen «Mehrwert» für die Kunden, sondern für sich selbst

Der SVP-National- und
-Stadtrat will zurück in den
Grossen Rat. Bei einer Wahl
könnte er so insgesamt rund
160 000 Franken erhalten.
Als Berufspolitiker sieht er
sich dennoch nicht.

Calum MacKenzie

Erich Hess wird im Frühling für den ber-
nischen Grossrat kandidieren. Der Poli-
tiker der SVP bestätigte dies gegenüber
der Medienplattform Nau.ch. Sollte er
gewählt werden, kann er sich auf einen
hohen Beschäftigungsgrad freuen: Hess
ist nämlich bereits Nationalrat und Ber-
ner Stadtparlamentarier.

Mit seiner Kandidatur wolle er die
SVP auf der Wahlliste unterstützen. «Es
ist noch nicht sicher, dass ich gewählt
werde.» Sollte Hess, der aufgrund seiner
bisherigen Wahlresultate gute Chancen
haben dürfte, die Wahl gelingen, will er
auf Kantonsebene mit gewohnten The-
men politisieren: «Man soll bei der Reit-
schule einschreiten und in der Auslän-
derpolitik durchgreifen», sagt er. Für die
Senkung von Steuern, Gebühren und Ab-
gaben wolle er sich ebenfalls einsetzen.

Sein Lohn wird jedoch dadurch nicht
gesenkt. Im Gegenteil. Im Durchschnitt
bringen die drei Ämter zusammenge-
rechnet einen Jahreslohn von rund
160000 Franken ein. Je nach Beteili-
gung an Sitzungen und anderen parla-
mentarischen Tätigkeiten kann diese
Zahl auch nach oben oder nach unten
variieren. Zur Frage, ob er damit zum
Berufspolitiker werde, meint Hess: «Be-
rufspolitiker ist man erst, wenn die Poli-
tik den grössten Teil der Arbeitszeit und
die Haupteinnahmequelle bildet.» Er
sieht sich deshalb nicht als Abzocker:
«Ich bin überall Milizparlamentarier.»
Er verdiene sein Geld vor allem privat,
den Zeitaufwand für die Politik habe er
noch nie genau ausgerechnet. Mit guter
Organisation könne er seinen anderen
Tätigkeiten als Unternehmer und Last-
wagenfahrer problemlos nachgehen.
Gleichzeitig schaffe er es, seine hohe
Präsenz an Sessionen aufrechtzuerhal-
ten. «Leider komme ich aber nicht mehr
so oft zum Lastwagenfahren.»

Seine Partei hat sich in der Vergan-
genheit öfter gegen hohe Politikergehäl-
ter eingesetzt. Ebenso verteidigt die SVP
das Milizsystem im Politikbereich. Linke
Parlamentarier kritisiert sie oft als «Be-
rufspolitiker». In Biel brachte die Junge
SVP 2016 eine Initiative durch, welche
Gemeinderäten einen Lohndeckel ver-
passte. In Bern bekämpfte Hess’ politi-
scher Mitstreiter Thomas Fuchs (SVP)
hohe Löhne für Stadtangestellte.

Zwischen 2015 und 2016 hatte Hess
die drei Ämter schon einmal gleichzeitig
besetzt. Im letzten Jahr trat er jedoch
vom Amt des Grossrats zurück, um die
Überschneidung von Sessionsterminen
zu vermeiden.

Bald dreimal
Staatsgeld für
Erich Hess

Am 21. Mai 2017 hat das Schweizer Volk das
neue Energiegesetz angenommen. Anfang
November beschloss der Bundesrat die
Energieverordnung, die auch die Streitfrage
neu regelt, wie viel die Elektrizitätswerke den
privaten Besitzern von Solaranlagen für
Strom zahlen müssen, den diese ins Netz
liefern. Der Verordnungsentwurf war schon
vor der Abstimmung zur Energiestrategie
umstritten. Artikel 15 im Energiegesetz hält
vage fest, dass die «vermiedenen Kosten des
Netzbetreibers für die Beschaffung gleich­
wertiger Elektrizität» massgebend seien.

In der Verordnung präzisiert der Bundes­
rat nun, dass darunter die Kosten des
jeweiligen Elektrizitätswerks für den eigenen
Strommix zu verstehen seien. Die Vergütung
der Elektrizitätswerke für den erneuerbaren
Strom von Privaten richte sich «nach den

Kosten des Netzbetreibers für den Bezug
gleichwertiger Elektrizität bei Dritten sowie
den Gestehungskosten der eigenen Produk­
tionsanlagen» (Artikel 12).

In den Erläuterungen schreibt das Ener­
giedepartement von Bundesrätin Doris
Leuthard: «Als Referenz können die Energie­
tarife in der Grundversorgung beigezogen
werden.» Denn diese Tarife der Versorger für
ihre Kunden im Monopol spiegeln die Kosten
ihres Strommixes. Die Elektrizitätswerke
müssen den Solarstromproduzenten also
gleich viel bezahlen, wie sie von ihnen als
Kunden für Strom verlangen (nur Arbeits­
preise). Oder fast so viel. Zulässig sind
gewisse Abzüge, etwa für Vermarktungs­
kosten. Die BKW verrechnet ihren Haushalts­
kunden ab 2018 einen Arbeitspreis von
11,1 Rappen pro Kilowattstunde. (st)

Energieverordnung Gleich lange Spiesse

«Es geht nicht an,
die Kleinen, die
sich engagierten,
hängen zu lassen.»
Hans Jörg Rüegsegger, Bauernpräsident


